
Satzung 
über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer 

 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
Verbindung mit den §§ 2 und 6 Abs. 3 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a.B. am 17.11.2010 folgende 
Änderung der Satzung beschlossen:  
 

§ 1 Allgemeines 
 

Die Gemeinde Kressbronn a.B. erhebt eine Zweitwohnungssteuer. 
Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im 
Gemeindegebiet. 

§ 2 
Steuerschuldner 

 

(1) Steuerschuldner ist, wer im Gemeindegebiet für einen nicht nur 
vorübergehenden Zeitraum eine Zweitwohnung innehat. Als nicht 
nur vorübergehend gilt der Zeitraum von mehr als drei Monaten.  

(2) Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand außerhalb des 
Grundstücks seiner Hauptwohnung zu Zwecken der Erholung, der 
Berufsausübung, der Ausbildung oder zu Zwecken des sonstigen 
persönlichen Lebensbedarfs innehat.  

(3) Als Wohnungen gelten auch alle Wohn- und Campingwagen, die 
zu Zwecken des persönlichen Lebensbedarfs auf eigenen oder 
fremden Grundstücken für einen nicht nur vorübergehenden 
Zeitraum (Abs. 1) abgestellt werden. 

(4) Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Inhaber einer 
Zweitwohnung, sind sie Gesamtschuldner. 

(5) Hauptwohnung ist diejenige von mehreren im In- oder Ausland 
gelegenen Wohnungen eines Einwohners, die er vorwiegend 
benutzt. Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht 
dauernd von seiner Familie getrennt lebt, ist die vorwiegend 
benutzte Wohnung der Familie. In Zweifelsfällen ist die 
vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der 
Lebensbeziehungen des Einwohners liegt.  

(6) Die Zweiwohnungssteuer wird nicht erhoben für die Innehabung 
einer aus beruflichen Gründen vorgehaltenen Wohnung eines 
nicht dauernd getrennt lebenden Verheirateten, dessen eheliche 
Wohnung sich in einer anderen Gemeinde befindet. 

 
§ 3 

Steuermaßstab 
 

(1) Die Steuer wird nach dem jährlichen Mietaufwand berechnet. 
(2) Der jährliche Mietaufwand ist das Gesamtentgelt, das der 

Steuerschuldner für die Benutzung der Wohnung aufgrund 
vertraglicher Vereinbarungen nach dem Stand im Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuerschuld für ein Jahr zu entrichten hat 
(Jahresrohmiete). 

(3) Statt des Betrages nach Abs. 2 gilt als jährlicher Mietaufwand die 
übliche Miete für solche Wohnungen, die eigengenutzt, zu 
vorübergehendem Gebrauch oder unentgeltlich überlassen sind 
oder die der Vermieter dem Mieter zu einer um mehr als 20 v.H. 
von der üblichen Miete abweichenden Miete überlassen hat. Die 
übliche Miete wird in Anlehnung an die Jahresrohmiete geschätzt, 
die für Räume gleicher oder ähnlicher Art, Lage und Ausstattung 
regelmäßig gezahlt wird oder bei einer Vermietung gezahlt 
werden müsste. 

(4) Die Vorschriften des § 79 Abs. 1 des Bewertungsgesetzes i.d.F. 
vom 26. September 1974 (BGBl. I S. 2369) finden entsprechende 
Anwendung. 

§ 4 
Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 
a) bei einem jährlichen Mietaufwand bis zu 1.380 € 200,00 € 
b) bei einem jährlichen Mietaufwand von mehr als 1.380 €, aber 

nicht mehr als 2.760 €: 420,00 € 
c) bei einem jährlichen Mietaufw. von mehr als 2.760 €, aber 

nicht mehr als 4.600 €: 820,00 € 
d) bei einem jährlichen Mietaufwand von mehr als 4.600 €:

 1.220,00 € 
 

(2) Für Zweitwohnungen im Sinne des § 2 Abs. 3 beträgt der 
jährliche Steuersatz 110,00 €. 

(3) In den Fällen des § 5 Abs. 2 ermäßigt sich die Steuer auf den 
der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag. 

(4) Ist zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld die 
Verfügbarkeit der Zweitwohnung für Zwecke der persönlichen 

Lebensführung aufgrund eines Vertrages mit einer 
Vermietungsagentur oder einem Hotelbetrieb zwecks 
Weitervermietung zeitlich begrenzt, beträgt die Steuerschuld bei 
einer Eigennutzungsmöglichkeit im Veranlagungszeitraum von  

 
a)  bis zu einem Monat   25 v.H. der Steuersätze nach Abs. 1 
b)  bis zu drei Monaten   50 v.H. der Steuersätze nach Abs. 1 
c)  bis zu sechs Monaten   75 v.H. der Steuersätze nach Abs. 1 

 
§ 5 

Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 
 

(1) Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Januar. 
Wird der Steuertatbestand erst nach dem 01. Januar erfüllt, so 
entsteht die Steuerschuld am Beginn des Kalendervierteljahres, in 
das der Beginn des Innehabens der Zweitwohnung fällt.  

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in 
dem die Verwirklichung des Steuertatbestandes entfällt. 

(3) Die Steuer wird einen Monat nach Entstehung der Steuerschuld 
fällig. 

(4) In den Fällen des Abs. 2 ist die zuviel bezahlte Steuer auf Antrag 
zu erstatten.  

 
§ 6 

Anzeigepflicht 
 

Wer im Gemeindegebiet eine Zweitwohnung bezieht oder aufgibt, hat 
dem Steueramt der Gemeinde dies schriftlich innerhalb einer Woche 
nach dem Einzug oder Auszug anzuzeigen. Sonstige dem 
Wohnungsinhaber obliegenden Meldepflichten werden durch diese 
Anzeigepflicht nicht berührt.  
 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 7 und § 8 des 
Kommunalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
einer Verpflichtung nach § 6 zuwiderhandelt. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
Zur gleichen Zeit treten die Satzung über die Erhebung der 
Zweitwohnungssteuer vom 10.12.1997 in der Fassung vom 
21.02.2006 und alle sonstigen dieser Satzung entsprechenden oder 
widersprechenden Vorschriften außer Kraft. 

 
 
 

Satzung 
über die Erhebung einer Kurtaxe (Kurtaxesatzung) 

 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. 
mit den §§ 2, 8 Abs. 2 und 43 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn 
a.B. am 28. Februar 2007 folgende Satzung beschlossen: 
 

§1 
Erhebung einer Kurtaxe 

 

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwands für die Herstellung 
und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken bereitgestellten 
Einrichtungen und für die zu diesem Zweck durchgeführten 
Veranstaltungen eine Kurtaxe. 
 

§ 2 
Kurtaxepflichtige 

 

(1)  Kurtaxepflichtig sind alle Personen, die sich in der Gemeinde 
aufhalten, aber nicht Einwohner der Gemeinde sind (ortsfremde 
Personen) und denen die Möglichkeit zur Benutzung der 
Einrichtungen und zur Teilnahme an den Veranstaltungen i.S. von 
§ 1 geboten ist. 

(2)  Kurtaxepflichtig sind darüber hinaus auch die Einwohner der 
Gemeinde, die den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen in einer 
anderen Gemeinde haben sowie ortsfremde Personen, die sich 
aus beruflichen Gründen zur Teilnahme an Tagungen oder 
sonstigen Veranstaltungen in der Kurgemeinde aufhalten. 

(3)  Die Kurtaxe wird nicht von bettlägerigen Personen in 
Akutkrankenhäuser, sowie von ortsfremden Personen und von 



 

Einwohnern erhoben, die in der Gemeinde arbeiten oder in 
Ausbildung stehen. Die Bettlägerigkeit ist durch ärztliches Zeugnis 
nachzuweisen.  

 
§3 

Maßstab und Satz der Kurtaxe 
 

 (1)  Die Kurtaxe beträgt je Person und Aufenthaltstag 
a) für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 0,90 € 
b)  ab dem Zeitraum vom 01. Januar 2009 1,00 € 
 

(2) Die Kurtaxe wird im Zeitraum vom 01. April bis 31. Oktober jeden 
Jahres erhoben. 

(3)  Der Tag der Ankunft und der Tag der Abreise werden zusammen 
als ein Aufenthaltstag gerechnet. 

 
§ 3a 

Pauschale Jahreskurtaxe 
 

(1)  Von kurtaxepflichtigen Einwohnern (§ 2 Abs. 2) wird anstelle der 
Kurtaxe nach § 3 Abs. 1, unabhängig von der Dauer und 
Häufigkeit sowie der Jahreszeit des tatsächlichen Aufenthalts, je 
Wohnung oder Wohnwagen eine pauschale Jahreskurtaxe 
erhoben. Maßstab für die pauschale Jahreskurtaxe ist, 
unabhängig davon, wie viele Personen (Einwohner) die Wohnung 
oder den Wohnwagen tatsächlichen innehaben, die Größe der 
Wohnung und bei Wohnwagen die Anzahl der Schlafplätze. 

(2)  Die pauschale Jahreskurtaxe beträgt je Wohnung 
a) für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 34,00 € 
b)  ab dem Zeitraum vom 01. Januar 2009 50,00 € 
Auf den Campingplätzen Gohren und Iriswiese beträgt die 
pauschale Jahreskurtaxe je Wohnwagen 
a) für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2008 15,00 € 
b)  ab dem Zeitraum vom 01. Januar 2009 20,00 € 

(3)  In den Fällen des § 6 Abs. 2 Satz 2 ist die pauschale 
Jahreskurtaxe auf den der Dauer der Kurtaxepflicht 
entsprechenden Teilbetrag festzusetzen. 

 
§ 4 

Befreiungen, Ermäßigungen 
 

(1)  Von der Entrichtung der Kurtaxe sind befreit: 
1.  Ortsfremde Personen, die sich in der Gemeinde nicht länger 

als ein Tag aufhalten (Tagestouristen).  
2.  Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 
3.  Familienbesuche von Einwohnern, die in deren Haushalt 

unentgeltlich aufgenommen werden und keine 
Kureinrichtungen in Anspruch nehmen bzw. Veranstaltungen 
besuchen. 

4.  Kranke und Schwerbehinderte, solange sie nicht in der Lage 
sind (z.B. bei Bettlägerigkeit), Kureinrichtungen oder 
Veranstaltungen zu besuchen und dies durch ärztliches 
Zeugnis nachweisen.  

(2)  Auf Antrag werden Personen, die sich aus beruflichen Gründen 
zur Teilnahme an Tagungen oder sonstigen Veranstaltungen in 
der Kurgemeinde aufhalten, für den ersten Tag des Aufenthalts 
von der Kurtaxe befreit. Für die Berechnung dieser Frist gilt § 3 
Abs. 3 entsprechend. 

(3)  Bei schwerbehinderten Personen mit 100 v.H. nachgewiesener 
Erwerbsminderung wird die Kurtaxe auf Antrag erlassen. Dies gilt 
ebenso für deren Begleitperson, wenn die Notwendigkeit durch 
amtliche oder ärztliche Bescheinigung nachgewiesen wird. 
Anträge auf Befreiung von der Kurtaxe oder auf Ermäßigung der 
Kurtaxe sind spätestens am Tag der Abreise bei der Gemeinde 
einzureichen.  

 
§ 5 Kurkarte 

 

(1)  Jede Person, die der Kurtaxepflicht unterliegt und nicht nach § 4 
Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 4 sowie nach § 4 Abs.2  von der Entrichtung 
der Kurkarte befreit ist, hat Anspruch auf eine Kurkarte. Die 
Kurkarte wird auf den Namen des Kurtaxepflichtigen ausgestellt 
und ist nicht übertragbar. 

(2)  Die Kurkarte berechtigt zum Besuch und zur Benutzung der 
Einrichtungen und Veranstaltungen, die die Gemeinde für Kur- 
und Erholungszwecke bereitstellt bzw. durchführt. 

(3)  Die Erhebung von Benutzungsgebühren oder Entgelten bleibt 
unberührt.  

 
§ 6 

Entstehung und Fälligkeit der Kurtaxe 
 

(1)  Die Kurtaxeschuld entsteht am Tag der Ankunft einer 
kurtaxepflichtigen Person in der Gemeinde. Die Kurtaxe wird am 
letzten Aufenthaltstag in der Gemeinde fällig.  

(2)  Die pauschale Jahreskurtaxe nach § 3 Abs. 4 entsteht am 1. 
Januar jeden Jahres und wird 1 Monat nach Zustellung des 
Kurtaxebescheids fällig. Bei neu zuziehenden Einwohnern 
entsteht sie am 1. Tag des folgenden Kalendervierteljahres; bei 
wegziehenden Einwohnern endet sie mit Ablauf des 
Kalendervierteljahres. 

(3) Die pauschale Jahreskurtaxe wird ein Monat nach Zustellung des 
Kurtaxebescheids zur Zahlung fällig. 

 
§ 7 

Meldepflicht 
 

(1)  Wer Personen gegen Entgelt beherbergt, einen Campingplatz 
oder eine Hafenanlage mit Schiffsliegeplätzen betreibt oder seine 
Wohnung als Ferienwohnung ortsfremden Personen gegen 
Entgelt zur Verfügung stellt, ist verpflichtet, bei ihm verweilende 
Personen innerhalb von 2 Tagen nach Ankunft bzw. Abreise an- 
bzw. abzumelden. 

(2)  Daneben sind Reiseunternehmen meldepflichtig, wenn in dem 
von dem Reiseteilnehmer an den Unternehmer zu entrichtenden 
Entgelt auch die Kurtaxe enthalten ist. Die Meldung ist innerhalb 
von 2 Tagen nach der Ankunft der Reiseteilnehmer zu erstatten.  

(3)  Ortsfremde Personen, die unentgeltlich beherbergt werden, haben 
sich innerhalb von 2 Tagen nach Ankunft anzumelden und 
spätestens am letzten Aufenthaltstag abzumelden.  

(4)  Soweit gleichzeitig eine Meldepflicht nach dem Meldegesetz für 
Baden-Württemberg zu erfüllen ist, kann damit die Meldung i.S. 
der Kurtaxesatzung verbunden werden.  

(5)  Für die Meldung sind die von der Gemeinde ausgegebenen 
Vordrucke zu verwenden.  

 
§ 8 

Ablösung der Kurtaxe 
 

(1)  Die Kurtaxe kann vom Beherberger und Betreiber eines 
Campingplatzes abgelöst werden. Anträge zur Ablösung der 
Kurtaxe sind spätestens bis zum 01.03. bei der Gemeinde 
einzureichen. 

(2)  Die Ablösesumme bestimmt sich nach der Übernachtungszahl 
des Beherbergungsbetriebes bzw. Campingplatzes im Vorjahr.  

(3)  Die Ablösung erfolgt durch Vereinbarung zwischen der Gemeinde 
und dem Beherberger bzw. Betreiber des Campingplatzes. Ein 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 
§ 9 

Einzug und Abführung der Kurtaxe 
 

(1)  Die nach § 7 Abs. 1 und 2 Meldepflichtigen haben, soweit nicht 
nach § 6 Abs. 2 ein Kurtaxebescheid ergeht, die Kurtaxe von den 
kurtaxepflichtigen Personen einzuziehen und an die Gemeinde 
abzuführen. Sie haften der Gemeinde gegenüber für den 
vollständigen und richtigen Einzug der Kurtaxe. 

(2)  Weigert sich eine kurtaxepflichtige Person die Kurtaxe zu 
entrichten, hat dies der Meldepflichtige der Gemeinde/Stadt 
unverzüglich unter Angabe von Name und Adresse des 
Kurtaxepflichtigen zu melden. 

(3)  Die im Laufe eines Kalendermonats fällig gewordenen Beträge an 
Kurtaxe sind jeweils bis zum 10. des folgenden Monats an die 
Gemeinde abzuführen.  

 
§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des 
Kommunalabgabengesetzes handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
a)  den Meldepflichten nach § 7 dieser Satzung nicht nachkommt; 
b)  entgegen § 9 Abs. 1 dieser Satzung die Kurtaxe von den 

kurtaxepflichtigen Personen nicht einzieht und an die Gemeinde 
abführt; 

c)  entgegen § 9 Abs. 2 dieser Satzung eine kurtaxepflichtige Person, 
die sich weigert die Kurtaxe zu entrichten, nicht an die Gemeinde 
meldet. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01. April 2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Kurtaxesatzung vom 16.11.1993 in der Fassung vom 17.09.2003 
außer Kraft. 

 


